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organe, Betriebe, Einrichtungen, Genossenschaften, 
Massenorganisationen und die gesellschaftlichen Kol
lektive ihrer Verantwortung zur Wahrung der Ordnung 
und Sicherheit gerecht werden.

ZWEITER TEIL 

Aufgaben und Befugnisse

§7
Aufgaben

(1) Die Deutsche Volkspolizei hat die öffentliche Ord
nung und Sicherheit jederzeit zuverlässig zu gewähr
leisten. Ihr obliegt es im Rahmen ihrer Zuständigkeit:

a) Straftaten, Verfehlungen und Ordnungswidrig- 
keiten vorausschauend und zielgerichtet vorzubeu
gen, alle Straftaten aufzudecken, zu untersuchen 
und aufzuklären, Verfehlungen und Ordnungs
widrigkeiten zu ahnden sowie die Ursachen und 
Bedingungen der Straftaten, Verfehlungen und 
Ordnungswidrigkeiten aufdecken und beseitigen 
zu helfen

b) anderen Gefahren vorzubeugen und Störungen zu 
beseitigen, die das Leben oder die Gesundheit von 
Menschen sowie das sozialistische, persönliche oder 
private Eigentum bedrohen oder in anderer Weise 
die öffentliche Ordnung und Sicherheit beeinträch
tigen

c) die zum Schutz der Staatsgrenze für die Grenz
gebiete festgelegte Ordnung durchzusetzen

d) die Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr, 
auf den Binnengewässern, den inneren Seegewäs
sern im Bereich der Grenzzone sowie in den See
häfen zu gewährleisten

e) den Personenverkehr und den Gütertransport auf 
dem Eisenbahngebiet im Binnen- und Transit
verkehr zu schützen, insbesondere den Transport 
volkswirtschaftlich hochwertiger und gefährlicher 
Güter zu sichern

' f) die Einhaltung der Ausweis-, Paß- und Melde- 
г. bestimmungen zu gewährleisten

g) eine strenge Ordnung im Umgang mit Waffen, 
Sprengmitteln und Giften durchzusetzen

h) die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für 
die Tätigkeit von Vereinigungen, die Durchfüh
rung von Veranstaltungen und die Polizeistunde 
zu gewährleisten

i) wichtige Betriebe, Anlagen und Objekte zu sichern
j) die im Rahmen der Landesverteidigung übertra

genen Aufgaben zu erfüllen.
(2) Bei Gefahren oder Störungen, für deren Abwehr 

oder Beseitigung andere Staatsorgane zuständig sind, 
hat die Deutsche Volkspolizei auch tätig zu werden, 
wenn die öffentliche Ordnung und Sicherheit erheblich 
beeinträchtigt ist und die Gefahren oder Störungen 
durch die zuständigen Staatsorgane nicht mit eigenen 
Kräften und Mitteln abgewehrt oder beseitigt werden 
können oder deren Mitarbeiter nicht gegenwärtig sind. 
Die Tätigkeit der Deutschen Volkspolizei erstreckt sich 
dabei auf die Einleitung oder Durchführung notwen
diger Sofortmaßnahmen. Wurden Maßnahmen ohne 
Kenntnis des zuständigen Staatsorgans getroffen, ist 
dieses unverzüglich davon zu unterrichten.

(3) Die Deutsche Volkspolizei gewährt anderen 
Staatsorganen bei der Durchsetzung von gesetzlich be
gründeten Maßnahmen Unterstützung, wenn deren 
Mitarbeiter bedroht oder tätlich angegriffen werden 
oder ohne Gewährung von Schutz die Durchführung 
der angeordneten Maßnahmen nicht möglich ist.

(4) Die Deutsche Volkspolizei erfüllt darüber hinaus 
die ihr durch andere gesetzliche Bestimmungen über
tragenen Aufgaben.

§ 8

Wahrnehmung der Befugnisse
(1) Die Angehörigen der Deutschen Volkspolizei sind 

entsprechend den ihnen übertragenen Aufgaben ver
pflichtet, die in diesem Gesetz und in anderen gesetz
lichen Bestimmungen festgelegten Befugnisse so wahr
zunehmen. daß gestaltend auf die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit Einfluß genommen, wirksam Gefahren 
vorgebeugt wird und Störungen beseitigt werden, die 
das Leben, die Gesundheit von Menschen, das soziali
stische, persönliche oder private Eigentum bedrohen 
oder in anderer Weise die öffentliche Ordnung und 
Sicherheit beeinträchtigen. Maßnahmen sind unter 
strenger Wahrung der gesetzlichen Bestimmungen in 
dem Umfange zu treffen und nur so lange durchzufüh
ren, wie dies zur Abwehr von Gefahren oder zur Be
seitigung von Störungen im Interesse der Wiederher
stellung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit not
wendig ist. Der Grund der Maßnahme ist dem Betref
fenden mitzuteilen, soweit dies nicht durch den Zweck 
der Maßnahme oder die Umstände ausgeschlossen ist.

(2) Die freiwilligen Helfer der Deutschen Volkspolizei 
sind berechtigt, die ihnen durch gesetzliche Bestim
mungen übertragenen Befugnisse wahrzunehmen.

(3) Der Minister des Innern und Chef der Deutschen 
Volkspolizei „ kann Angehörige anderer Organe des 
Ministeriums des Innern zur Wahrnehmung der in die
sem Gesetz geregelten Befugnisse ermächtigen.

§9
Verantwortlichkeit von Personen

(1) Wird die öffentliche Ordnung und Sicherheit durch 
das Verhalten von Personen gefährdet oder gestört, 
hat sich die Deutsche Volkspolizei an denjenigen zu 
wenden, der diesen Zustand verursacht hat, oder an 
den, der für diese Person verantwortlich ist.

(2) Wird durch eine Sache die öffentliche Ordnung 
und Sicherheit gefährdet oder gestört, hat sich die 
Deutsche Volkspolizei an den Rechtsträger, Eigentümer, 
Besitzer oder Verwalter der Sache oder an die Person 
zu wenden, die die tatsächliche Gewalt über die Sache 
ausübt.

(3) Die Deutsche Volkspolizei kann sich auch an an
dere Personen wenden, wenn die Gefahr oder die Stö
rung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit nicht auf 
andere Weise abzuwehren oder zu beseitigen ist.

§10
Legitimationspflicht

(1) Wenden sich Angehörige der Deutschen Volks
polizei an Personen, haben sie diesen ihren Dienstgrad 
und Namen zu nennen, soweit es nicht auf Grund der 
Umstände unzweckmäßig oder der Angehörige der 
Deutschen Volkspolizei bekannt ist.


